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*)      Im Regelfall vor der Pflichtfachprüfung 
**)      Zulassungsvoraussetzung: Bestehen der Zwischenprüfung (§ 39 Abs. 1 SPO)

***)    Zulassungsvoraussetzungen: erfolgreiche Teilnahme an je einem Klausurenkurs für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht, Strafrecht und Öffentlichen Recht, 1 weiterer Grundlagenschein
         (Einzelheiten siehe § 39 Abs. 3 SPO)

- Arbeitsgemeinschaftsschein 
- 27 Leistungspunkte aus 

Abschlussklausuren des BGB 
- 12 Leistungspunkte aus  

Abschlussklausuren des  
Strafrechts 

- 21 Leistungspunkte aus  
Abschlussklausuren des 
Öffentlichen Rechts 

- 6 Leistungspunkte aus 
Abschlussklausuren der  
Grundlagenfächer 

 
                            

 
 

1 Grundlagen-    1 Grundlagen- 
   fach                     fach 
   rechtsge-             nach Wahl 
   schichtlich  
                              
 
- je eine integrierte Hausarbeit 

aus dem Bürgerlichen Recht, 
Strafrecht und dem Öffentli-
chen Recht 

 

- Schwerpunktbereich  
nach Wahl: 
1. Familie, Vermögen, 
    Verfahren 
2. Arbeit u. Soziales 
3. Unternehmen u. 
    Wettbewerb 
4. Internationale u.  
    Europäische 
    Wirtschaft 
5. Wirtschaftsverwal- 
    tung, Umwelt u. Infra- 
    struktur 
6. Steuern u. Finanzen 
7. Strafverteidigung, 
    Strafprozeßrecht u. 
    Kriminologie 

 
 
- Vertiefung und 

Ergänzung 
Pflichtfachwissen 

 

Schwerpunktbereichsprüfung an der 
Fakultät*): 30 % der Examensnote 
 
 
 
- Abschlussklausuren**) 

 
 

-  Häusliche Arbeit***), d.h. Seminararbeit
(Regelfall) oder Hausarbeit (bei Unterkapa-
zität) 
 
 
 
 
 
Staatliche Pflichtfachprüfung beim Justiz- 
prüfungsamt Düsseldorf oder Hamm: 
70 % der Examensnote 
Zulassungsvoraussetzungen: § 7 JAG 
 
 
schriftl. Prüfung           mündliche Prüfung 
3 Aufsichtsarbeiten 
   BGB 
2 Aufsichtsarbeiten  
   ÖR                Vortrag      Prüfungs- 
1 Aufsichtsarbeit        gespräch 
   StrafR                           

Vorlesungen 
Arbeitsgemeinschaften 
Abschlussklausuren 
 
 
 
 
Pflichtfächer 
 
 
 
Bürger-        Grundlagen- 
liches           fächer 
Recht 
 
Straf- 
recht 
 
Öffent- 
liches 
Recht 
 
- Fremdsprache (§ 8 SPO) 

(Nachweis muß erst für die Zulas-
sung zur Pflichtfachprüfung vor-
liegen (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 JAG)) 


